
Steuerkalender für UnternehmerInnen 
Bezeichnung der 
Steuern Tarif Fälligkeit Zuständigkeit

Umsatzsteuer 10 %, (12 %), 20 % 

 
bei monatlicher 
Voranmeldung:15. 
des übernächsten 
Monats  
bei 
vierteljährlicher 
Voranmeldung: 
15.2., 15.5., 15.8., 
15.11.  

Betriebsstättenfinanzamt

Lohnsteuer laut Brutto-Netto-Rechner 15. des Folgemonats Betriebsstättenfinanzamt

Einkommensteuer 0 % bis 50 % vom Einkommen 

vierteljährliche 
Vorauszahlungen: 
15.2., 15.5., 15.8., 
15.11. 

Wohnsitzfinanzamt 

Körperschaftsteuer 

 
Mindeststeuer für jedes 
volle Kalendervierteljahr in 
der Höhe von fünf Prozent 
eines Viertels der 
gesetzlichen Mindesthöhe 
des Grund- oder 
Stammkapitals 
im ersten Jahr ab Eintritt in 
die unbeschränkte 
Steuerpflicht EUR 273,-- für 
jedes volle 
Kalendervierteljahr 
für unbeschränkt 
steuerpflichtige 
Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen 
in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft: EUR 
1.363,-- für jedes volle 
Kalendervierteljahr  

vierteljährliche 
Vorauszahlungen: 
15.2., 15.5., 15.8., 
15.11. 

Betriebsstättenfinanzamt

Kommunalsteuer 3 % der Bruttolohn- und 
Gehaltsumme 15. des Folgemonats Gemeinde (Sitz der 

Betriebsstätte) 

Dienstgeberbeitrag 
(DG) 

 
4,5 % der 
Bruttolohnsumme sowie  
0,45 % bis 0,53 % 
Zuschlag für 
Wirtschaftskammer-
Mitglieder (je nach 
Bundesland verschieden)  

15. des Folgemonats Betriebsstättenfinanzamt

Grunderwerbsteuer 

 
einheitlich 3,5 %  
bei Erwerb durch 
Ehegatten, Eltern und 
Kinder: 2 %  

durch Vorschreibung Betriebsstättenfinanzamt

Erbschafts- und 
Schenkungssteuer 

2 % bis 60 % 
(je nach Grad der 
Verwandtschaft, Höhe und Art 
des Anfalls) 

durch Vorschreibung Betriebsstättenfinanzamt


